
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/1/28 AW 90/13/0030
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1991

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof
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Norm

AVG §69 impl;

BAO §303;

VwGG §30 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH B 1990/08/03 AW 90/16/0018 1

Stammrechtssatz

Nichtstattgebung - Erbschaftssteuer - Mutmaßungen über den voraussichtlichen Ausgang des

verwaltungsgerichtlichen Verfahrens bleiben bei der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung außer Betracht

(Hinweis E 15.9.1952, 957/52).

Schlagworte
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